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Der Widerstand einer Person gegen die Zuführung, z.  B. daß 

sie den Zuführungskräften die Wohnungstür nicht öffnet bzw. 

daß sie von der Wohnung aus gegen diese mit  Tät l ichkeiten 

vorgeht,  bi ldet eine selbständige Gefahr für die öffent l iche 

Ordnung und Sicherheit  (es wird hier sogar die strafrecht l iche 

Relevanz gemäß § 212 StGB zu prüfen sein),  der auf der Grund

lage von § 15 begegnet werden kann. Zum gewaltsamen öffnen 

der Wohnung können die Mit tel  gemäß § 16 Abs. 2 VP-Gesetz 

eingesetzt werden.

Im Zusammenhang mit  der Zuführung steht auch oft  die Frage, 

ob die zugeführte Person körperl ich durchsucht werden darf .  

Al lein das Vorl iegen der Voraussetzungen für die Zuführung 

einer Person zur Sachverhaltsklärung gemäß § 12 Abs. 2 be

gründet nicht gleichzeit ig das Recht,  diese Person auch durch

suchen zu dürfen. Soweit  eine Durchsuchung von zugeführten 

Personen nach dem VP-Gesetz angestrebt wird, kann diese nur 

auf der Grundlage von § 13 Abs. 1 unter den dort  normierten 

Voraussetzungen erfolgen. Diese Voraussetzungen müssen zusätz

l ich zu denen der Zuführung vorl iegen (siehe hierzu Abschnit t  

3.5.3.) .

Für den Aufenthalt  'zugeführter Personen in den Dienststel

len sind solche Räume zu nutzen, "die eine durchgängige Beob

achtung ermögl ichen sowie ein Entweichen bzw. eine Kontaktauf-
Л

nähme zu Zivi lpersonen ausschl ießenGemäß Anlage 2 zur Ge

wahrsamsordnung des Ministers des Innern und Chefs der Deut

schen Volkspol izei  sol len die Räume u. a. so gestal tet  sein, 

„daß keine Gespräche aus anderen Räumen mitgehört werden können 

keine Beobachtung der Dienstdurchführung mögl ich ist ,  ein 

öffnen der Fenster durch die Personen nicht vorgenommen wer

den kann (Außen- und Innengit ter sind mögl ich),  die Tür nicht 

unkontrol l iert  geöffnet werden kann, im Raum keine Lichtschal

ter und Steckdosen sowie Abschalteinr ichtungen von Versorgungs 1

1 ebenda ,  Zi f f .  26 Abs. 1


